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Stromsteuergesetz muss Strom aus Biomasse als erneuer-
bar behalten 
Berlin 09.10.24: Heute befasst sich der Bundestagsausschuss für Finanzen bei einer öffentlichen 
Anhörung mit der Novelle des Stromsteuergesetzes. Zentraler Kritikpunkt der Bioenergieverbände 
ist die geplante Streichung der Biomasse aus der Definition für Strom aus Erneuerbaren Energie-
trägern. Für das Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) ist Gerolf Bücheler als Sachverständiger zur An-
hörung geladen. 

Gerolf Bücheler übt deutliche Kritik an der Streichung von Strom aus Biomasse als erneuerbarer Energie im 
Gesetzesentwurf aus dem Bundesfinanzministerium (BMF) und unterstreicht: „Der vorliegende Gesetzesent-
wurf zur Novelle des Stromsteuergesetzes widerspricht europäischen Vorgaben und konterkariert nationales 
Energierecht. Steuerermäßigungen für Strom aus Biomasse sind nach der europäischen Energiesteuerricht-
linie und nach dem EU-Beihilferecht weiterhin ausdrücklich erlaubt, vorausgesetzt, dass die Nachhaltigkeits-
anforderung aus der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (RED) erfüllt werden. Die Parlamentarier sind 
jetzt gefordert, die Gleichbehandlung von Strom aus Biomasse mit anderen erneuerbaren Energien sowie die 
Technologieoffenheit im Stromsteuergesetz wieder herzustellen.“ 

Bücheler zeigt darüber hinaus kein Verständnis für den Sonderweg, den das BMF eingeschlagen hat: „In der 
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) sind bereits Nachhaltigkeits- und Treibhausgas-
minderungsvorgaben vorgegeben, welche Anlagen ab einer bestimmten Leistung erfüllen müssen, damit der 
Strom als erneuerbar gilt. Es ist schlicht nicht vermittelbar, dass Bioenergieanlagen bereits eine umfangrei-
che, bürokratische und aufwändige Nachweisführung im Rahmen der BioSt-NachV erfüllen müssen und dies 
dann nicht bei der Anwendung des Stromsteuerrechts anerkannt wird.“  

In der Ende Mai eingereichten Stellungnahme zum Kabinettsentwurf schlagen die Bioenergieverbände des-
halb vor, steuerliche Begünstigungen für Biomasse künftig an die Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderun-
gen zu knüpfen, sofern die Anlagen in den Geltungsbereich der BioSt-NachV fallen. Strom aus Bioenergiean-
lagen unterhalb besagter Größenschwellen müsse weiterhin ohne Nachweisführung als erneuerbarer Strom 
gelten. 

 
Über die Bioenergieverbände 
Im „Hauptstadtbüro Bioenergie“ bündeln vier Verbände ihre Kompetenzen und Ressourcen im Bereich Energiepolitik: der Bundesver-
band Bioenergie e.V. (BBE), der Deutsche Bauernverband e.V. (DBV), der Fachverband Biogas e.V. (FvB) und der Fachverband Holzener-
gie (FVH). Gemeinsam bilden sie die gesamte Bioenergiebranche ab von Land- und Forstwirten, Anlagen- und Maschinenbauern, Ener-
gieversorgern bis hin zu Betreibern und Planern. Das Hauptstadtbüro Bioenergie verleiht den vielen unterschiedlichen Akteuren und 
verschiedenen Technologien der Bioenergiewirtschaft eine gemeinsame starke Stimme gegenüber der Politik. Insbesondere in den 
Sektoren Strom und Wärme setzt es sich technologieübergreifend für die energiepolitischen Belange seiner Trägerverbände ein. Im 
Kontakt mit politischen Entscheidungsträgern kann das Hauptstadtbüro Bioenergie auf ein breites Unterstützernetzwerk zurückgreifen 
und kooperiert insbesondere mit dem Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) 
www.hauptstadtbuero-bioenergie.de 
 
Kontakt 

https://www.hauptstadtbuero-bioenergie.de/download_file/force/558/589
http://www.hauptstadtbuero-bioenergie.de/
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Bundesverband Bioenergie e.V. (BBE) 
Bernd Geisen 
Geschäftsführer 
Tel. 02 28 / 810 02 59 
Mail: geisen@bioenergie.de 

 

Fachverband Biogas e.V. (FvB) 
Jörg Schäfer 
Fachreferent Politische Kommunikation 
Tel. 0 30 / 2758 179 15 
Mail: Joerg.schaefer@biogas.org 

Deutscher Bauernverband e.V. (DBV) 
Axel Finkenwirth 
Pressesprecher 
Tel. 0 30 /31904 240 
Mail: presse@bauernverband.net 

Fachverband Holzenergie im BBE (FVH) 
Gerolf Bücheler 
Geschäftsführer 
Tel. 0 30 / 2758 179 21 
Mail: buecheler@bioenergie.de 
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